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20. Dezember 2024 / ssa 

Svizra27: Gesuch Mitfinanzierung der Bewerbungsphase 2025/2026 

1 Ausgangslage 

1.1 Am 13. März 2024 hat der Nationalrat nach dem Ständerat der «Motion 

Landesausstellung» mit grosser Mehrheit zugestimmt. Die Motion verlangt vom 

Bundesrat, dass dieser bis im Sommer 2026 ein mögliches Auswahlverfahren 

zwischen den Projektinitiativen durchführt. Des Weiteren soll per Ende 2026 eine 

entsprechende Finanzierungsabsicht abgegeben werden.  

1.2 Parallel wurde in den vergangenen Monaten durch ein externes Experten Team ein 

möglicher Zusammenschluss der beiden Projekte und Bewerber Nexpo und Svizra27 

geprüft. Der vorliegende Schlussbericht hat in den verschiedenen Gremien von 

Svizra27 keine Zustimmung gefunden. Die Landesausstellungsprojekte werden ihre 

Projekte daher eigenständig weiterentwickeln.  

1.3 Die Stadt Grenchen begrüsst das Vorgehen, unsere Stadt bleibt so weiterhin in Pole 

Position als möglicher Austragungsort. Bei einem Zusammenschluss der beiden 

Projekte wäre eine Verzettelung der Standorte und Themenbereiche zu erwarten 

gewesen. 

1.4 Die Zweitauflage der Machbarkeitsstudie liegt seit Anfang Dezember 2024 vor. 

Aufgrund der Prozesse auf Bundesebene muss Svizra27 nun die Bewerbungsphase 

einleiten. Diese Phase ist für 2025 bis 2026 vorgesehen. Zu welchem Zeitpunkt der 

Bundesrat entscheidet, ob und wann die Durchführung der nächsten 

Landesausstellung stattfinden kann, bleibt derzeit noch offen.  

1.5 Die Bewerbungsphase 2025/2026 soll mit einer verkleinerten Projektorganisation 

umgesetzt werden. Die Phase wird mit CHF 930'000.00 veranschlagt. Die Finanzierung 

sieht vor, dass 50 % (CHF 465'000.00) über die fünf Nordwestschweizer Kantone 

(voraussichtlich Swisslos-Fonds) sowie die Standortgemeinden und -städte finanziert 

werden. Insgesamt soll so 50 % durch die öffentliche Hand und 50 % aus der 

Privatwirtschaft finanziert werden.  

2 Erwägungen 

2.1 Bei der Mitfinanzierung der Bewerbungsphase durch die Standortgemeinden und -

städte geht Svizra27 von einer Beteiligung von CHF 1.00 pro Einwohner/in pro Jahr 

aus. Einfachheitshalber wird für Grenchen die Einwohnerzahl auf 19’000 festgelegt und 

somit ein runder Betrag gewährleistet.  
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2.2 Die Zusagen der Standortgemeinden und -städte erfolgen unter folgenden 

Rahmenbedingungen: 

1) Svizra27 verpflichtet sich, zur Finanzierung der Bewerbungsphase aus der 

Privatwirtschaft ebenfalls 50 % (CHF 465'000.00) zu akquirieren. Stand heute 

liegen bereits Zusagen von 90 % des geforderten Betrages vor. 

2) Die Mitfinanzierung durch die Standortgemeinden und -städte erfolgt grundsätzlich 

«à fonds perdu».  

3) Sollte Svizra27 allerdings zur Umsetzung kommen und Svizra27 entscheidet sich 

ohne äusseren Zwang gegen die Umsetzung eines Standorts, dann wird der 

entsprechenden Standortgemeinde den für die Bewerbungsphase 2025/2026 

eingesetzte Betrag vollumfänglich zurückerstattet.  

2.3 Falls sich die Stadt Grenchen gegen eine Mitfinanzierung entscheiden sollte, riskiert 

Grenchen als möglicher Standort nicht mehr berücksichtigt zu werden. Vorrang 

erhalten diejenigen Gemeinden und Städte, welche die Bewerbungsphase auch 

finanziell unterstützen.  

2.4 Eine neue gesetzliche Grundlage soll die Finanzierung der Landesausstellung seitens 

des Bundes ermöglichen. Der Gesamtbundesrat besteht auf dieser Prämisse, hält 

jedoch eine Durchführung des Grossanlasses 2033 oder 2034 dennoch für realistisch. 

3 Koordination 

3.1 Die Koordination mit der Finanzverwaltung und dem Stadtschreiber ist erfolgt. 

4 Anträge an den Gemeinderat und Beschlussesentwurf 

4.1 Zu Gunsten des Vereins Landesausstellung Svizra27 wird eine Projektmitfinanzierung 

der Bewerbungsphase 2025/2026 in der Höhe von CHF 1.00 pro Einwohner/in und pro 

Jahr genehmigt. 

4.2 Zu Lasten ER 2025 Konto 8400.3636.27 (Beitrag Landesausstellung 2027) wird ein 

Nachtragskredit von CHF 19'000.00 genehmigt.  

4.3 Zu Lasten ER-Konto 8400.3636.27 (Beitrag Landesausstellung 2027) wird ein Kredit 

von 19'000.00 im Budget 2026 aufgenommen. 

4.4 Die Entnahme von CHF 19‘000.00 aus dem Konto 20930.02 (Vermächtnis zur 

Förderung von Jungunternehmern, Kultur und Soziales) für den Beitrag 2025 wird 

genehmigt. 

4.5 Die Entnahme von CHF 19‘000.00 aus dem Konto 20930.02 (Vermächtnis zur 

Förderung von Jungunternehmern, Kultur und Soziales) für den Beitrag 2026 wird 

genehmigt. 

Vollzug: Wifö, FV 
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Beilage: Gesuch Verein Landesaustellung Svizra27 zur Mitfinanzierung 
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